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GZ 7.830/6-KNc/02 

Entwurf eines Bundesgesetzes 
über äußere Rechtsverhältnisse der 
orientalisch-orthodoxen Kirchen in Österreich~ 
Begutachtungsverfahren 
und Konsultationsverfahren 

das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 

An 

das Bundesministerium fur auswärtige Angelegenheiten 
das Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit 
das Bundesministerium fiir Soziale Sicherheit und Generationen 
das Bundesministerium für Finanzen 
das Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport 
das Bundesministerium für Inneres 
das Bundesministerium fur Justiz 
das Bundesministerium fiir Landesverteidigung 

S:J,zJ IIC 

bm:bwk 

SachbeaIbeiter: 
MinR DR Wemer nSA 
Tel.: 53120-2335 
Fax: 53120-2373 

das Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
das Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie 
den Rechnungshof 

das Amt der Burgenlindischen Landesregierung 
das Amt der Kärntner Landesregierung 
das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
das Amt der Salzburger Landesregierung 
das Amt der Steiermirkischen Landesregierung 
das Amt der Tiroler Landesregierung 
das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
das Amt der Wiener Landesregierung 

die Verbindungsstelle der österreichischen Bundesländer 
beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

den Österreichischen Gemeindebund 
Löwelstraße 6, 1010 Wien 

den Österreichischen Städtebund 
Rathaus, 1010 Wien 
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die Wirtschaftskammer Österreich 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 

die Bundesarbeitskammer 
Prinz Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien .. 

die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Osterreichs 
Löwelstraße 16, 1010 Wien 

den Österreichischen Landarbeiterkammertag 
Marco d'Avianogasse 1, Postfach 258, 1010 Wien 

den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
z.H. der geschäftsruhrenden Rechtsanwaltskammer 
rur Wien, Niederösterreich und Burgenland 
Rotenturmstraße 13, 1010 Wien 

die Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe Österreichs 
Tuchlauben 15, 1010 Wien 

das Sekretariat der Österreichischen Bischofskonferenz 
Rotenturmstraße 2, 1010 Wien 

den Evangelischen Oberkirchenrat A. und H.B. 
Severin Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien 

die Altkatholische Kirche Österreichs 
Schottenring 17, 1010 Wien 

die Israelitische Kultusgemeinde 
Seitenstettengasse 4, Postfach 145, 1010 Wien .. 

den Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft Osterreichs 
Herrn Prof Anas SCHAKFEH 
Bemhardgasse 5, 1070 Wien _ 

die Syrisch-Orthodoxe Kirche in Osterreich 
z.H. Herrn Bischofsvikar Dr. Mag. Emanuel A YDIN 
Speisinger-Straße 107, 1130 Wien _ 

die Armenisch-Apostolische Kirche in Osterreich 
z.H. Herrn ErzbischofHon.Prof Dr. Mesrob KRIKORlAN 
Kolonitzgasse 11, 1030 Wien .. 

die Koptisch-Orthodoxe Kirche in Osterreich 
z.H. Herrn Bischof Anba GABRIEL 
Kravoglgasse 48, 1210 Wien 

die Griechisch-Orientalische Metropolis von Austria 
z.H. Herrn Metropolit ErzbischofDr. Michael STAIKOS 

Das Bundesministerium rur Bildung, Wissenschaft und Kultur übermittelt in der Anlage den Ent­

wurf eines Bundesgesetzes über äußere Rechtsverhältnisse der orientalisch-orthodoxen Kirchen in 

Österreich, mit dem Ersuchen um Stellungnahme per E-Mail an die Adresse 

begutachtung@bmbwk.gy.at, sonst in zweifacher Ausfertigung bis längstens 

22. November 2002 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt sein, so wird Bedenkenfreiheit an-

genommen. 
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· -
Im Sinne einer staatskirchenrechtlichen Harmonisierung der Rechtsstellung der derzeit in Österreich 

bestehenden beiden gesetzlich anerkannten orientalisch-orthodoxen Kirchen, nämlich der Arme­

nisch-apostolischen Kirche und der Syrisch-orthodoxen Kirche einerseits, denen die Stellung einer 

Körperschaft öffentlichen Rechts zukommt und der seit 1998 "staatlich eingetragenen religiösen 

Bekenntnisgemeinschaft" Koptisch-orthodoxe Kirche in Österreich andererseits, der Rechtspersön­

lichkeit privaten Rechts zukommt, bewirkt eine Beschlussfassung dieses Gesetzesentwurfes eine 

Gleichbehandlung dieser drei dogmatisch eine "Kirchenfamilie" bildenden orientalisch-orthodoxen 

Kirchen. 

Gleichzeitig wird ersucht, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates 

zuzuleiten sowie den Text der Stellungnahme per E-mail an die Adresse "begutachtungsverfah­

ren@parlinkom.gv.at" zu senden. 

Gegenständlicher Gesetzesentwurf wird den gegenbeteiligten Gebietskörperschaften unter Hinweis 

auf die Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen Konsultati­

onsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, BGBI. I NT. 35/ 

1999, zur allfaIligen Stellungnahme bis längstens 

vier Wochen ab Einlangen 

übermittelt. 

Im Sinne einer verstärkten Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien weist das 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur darauf hin, dass gegenständlicher Ent­

wurf im Rechtsinformationssystem des Bundes elektronisch verfugbar ist (http://ris.bka.gy.atlbegut­

achtung!). 

Beilage 

F.d.R.d.A. : 
W"~C.C 

Wien, 23. Oktober 2002 
Die Bundesministerin: 

GEHRER 
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Entwurf 

Bundesgesetz vom •.•.•.........• über äußere Rechtsverhältnisse der orientalisch-orthodoxen 
Kirchen in Osterreich 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Abschnitt I 

Gesetzlich anerkannte orientaliscb-orthodoxe Kirchen 

Die Armenisch-apostolische Kirche, die Syriscb-orthodoxe Kircbe. die Koptiscb-ortbodoxe Kirche 

§ 1. (1) Die Annenisch-apostolische Kirche in Österreich und die Syrisch-orthodoxe Kirche in 
österreich, welche im Zeitpunkt des lnkrafttretens dieses Bundesgesetzes jeweils gesetzlich anerkannte 
Kirchen im Sinne des Artikels 15 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867, RGBI. Nr. 142, 
über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger sind, haben die Stellung von Körperschaften des öffentli­
chen Rechts. 

(2) Die Koptisch-orthodoxe Kirche in österreich ist eine gesetzlich anerkannte Kirche im Sinne des 
Artikels 15 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867, RGBI. Nr. 142. über die allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger, es kommt ihr daher die Stellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu. 

Abschnitt 11 

Gemeinsame Bestimmungen 

Orientaliscb-ortbodoxt KircbenkommissioD 

§ 2. (1) Mit Wirksamkeit für den staatlichen Bereich besteht eine orientalisch-orthodoxe Kirchen­
kommission, der je zwei Vertretern der in Österreich anerkannten orientalisch-orthodoxen Kirchen 
angehören. Die Entsendung der Vertreter erfolgt durch den für die einzelnen anerkannten Kirchen zu­
ständigen höchsten geistlichen lurisdiktionsinhaber oder einem von ihm Beauftragten. 

(2) Zu den Aufgaben der orientalisch-orthodoxen Kirchenkommission gehören: 
a) Koordination des Religionsunterrichts im Sinne des Religionsunterrichtsgesetzes, BGBI. 

Nr. 190/1949 idgF, für Schüler, die den anerkannten orientalisch-orthodoxen Kirchen auf 
Grund deren Verfassung angehören, 

b) das kirchliche Begutachtungsrecht im Sinne des § 14 des Bundesgesetzes vom 6. Juli 1961, 
BGBI. Nr. 182, über äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche, unbeschadet des Be­
gutachtungsrechts jeder einzelnen Kirche, 

c) Abgabe einer Stellungnahme gegenüber der Bundesministerin oder dem Bundesminister fiir 
Bildung, Wissenschaft und Kultur vor der Anerkennung einer anderen orientalisch-orthodoxen 
Kirche. 

(3) Die orientalisch-orthodoxe Kirchenkommission hat ihre Beschlüsse einstimmig zu fassen. 

§ 3. (1) Für die anerkannten orientalisch-orthodoxen Kirchen, für ihre geistlichen Amtsttäger und 
für die geistlichen Mitglieder der orientalisch-orthodoxen Kirchenkommission gelten sinngemäß und 
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unter Bedachtnahme auf Abs. 2 nachstehende Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Juli 1961, 
BGBL Nr. 182, über äußere Rechtsverbältnisse der Evangelischen Kirche: 

§ 9 über den Schutz kiIchlicher Amtsträger; 

§ 10 über den Schutz geistlicher Amtskleider und Insignien; 

§ 11 über den Schutz kirchlicher Amtsverschwiegenheit; 

§ 12 über die Mitteilungspflicht der Strafbehörden und den Schutz des Ansehens des geistlichen 
Standes; 

§ 16 über ReligioßSUßterricht und Jugenderziehung 

die §§ 17 bis 19 über Militärseelsorge, Krankenseelsorge und Gefangenenseelsorge. 

(2) Bei der Anwendung der im Abs. I genannten Bestimmungen ist auf die besondere Struktur, die 
Mitgliederzahl und den Amtsbereich der staatlich anerkannten orientalisch-orthodoxen Kirchen in 
österreich Bedacht zu nehmen. 

(3) Den staatlich anerkannten orientalisch-orthodoxen Kirchen in Österreich steht das lU:cht zu, 
nach Maßgabe der innerkirchlichen Vorschriften von ihren jeweiligen Angehörigen Beiträge inner­
kirchlich einzuheben und über diese bzw. deren Erträgnisse im Rahmen der Ordnung und Verwaltung 
der inneren Angelegenheiten frei zu verfügen. 

Verfassung in Bezug auf lußen Angdegenheiten 

§ 4.(1) Aus der Verfassung einer orientalisch-orthodoxen Kirche müssen, um die Wirksamkeit fiir 
den staatlichen Bereich sicherzustellen, zu ersehen sein: 

a) der Sitz und die vertretungsbefugten Organe, die mit der Leitung der äußeren Angelegenheiten 
dieser Kirche betraut sind; 

b) welcher geistlichen Jurisdiktion die Kirche untersteht; 
c) Bestimmungen über den ErweIb und den Verlust der Mitgliedschaft, wonach die Kirchenzuge-

hörigkeit klar bestimmbar ist; 
d) Rechte und Pflichten der Mitglieder, 
e) Art der Bestellung der Organe und ihr Wirkungskreis; 
f) Vorschriften über al1fällige Änderungen der Verfassung. 

(2) Die VeIfassung kann auch die örtliche Gliederung in Kirchengemeinden vorsehen. 

Für diesen Fall hat die Satzung der Kirchengemeinde folgende Punkte zu nmfassetl~ 
a) den Namen der Kirchengemeinde, welcher die Zugehörigkeit zu einer anerkannten orientaljsch­

orthodoxen Kirche (§ I) zum Ausdruck zu bringen hat und sich vom Namen einer schon beste­
henden Kirchengemeinde unterscheiden muss; 

b) die Bezeichnung der örtlichen Grenzen des Gebietes der Kirchengemeinde; 
c) die Art der Bestellung des Vorstandes der Kirchengemeinde und seine Aufgaben; 
d) die Rechte und Pflichten der Mitglieder der Kirchengemeinde, insbesondere ßestjtmnuugen 

über die bestehenden Wahlrechte; 
e) die Art der Aufbringung der für die ökonomischen Bedürfnisse der Kirchengemeinde erforderli­

chen Mittel; 
f) das Verfahren bei Änderung der Satzung der Kirchengemeinde. 

Die Verfassung einer orientalisch-orthodoxen Kirche und die Satzung einer Kirchengemeinde un­
terliegen der Genehmigung der Bundesministerin oder des Bundesministers fiir Bildung, Wissenschaft 
und Kultur. 

AnzeigepftichteD 

§ 5. (1) Zwecks Rechtswirksamkeit für den staatlichen Bereich sind der Bundesministcrin oder dem 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur anzuzeigen: 

a) die im Sinne der Verfassung vertretungs befugten Organe der im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bereits anerkannten orientalisch-orthodoxen Kirche innerhalb Monats­
frist; 

b) alle Veränderungen in der Person der bisher vertretungsbefugten Organe innerhalb Monatsfrist; 
c) zu errichtende Kirchengemeinden einer orientalisch-orthodoxen Kirche (§ 7 Abs. 2). 
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(2) Personen, die wegen eines Verbrechens rechtskräftig strafgerichtlich verurteilt worden sind, 
können für den staatlichen Bereich nicht als vetretungsbefugte Organe bestellt werden. 

(3) Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat das Einlangen der Anzeige 
bei Erfiillung der gesetzlichen Voraussetzungen zu beurkunden. 

(4) Ab dem Tag des Einlangens der gesetzmäßig ausgefertigten Anzeige wird die Bestellung der 
vertretungsbefugten Organe auch für den staatlichen Bereich wirksam. 

(5) Entspricht die Anzeige nicht den gesetzlichen Voraussetzungen oder weist die Bestellung infol­
ge Verstoßes gegen innerkirchliche Vorschriften schwer wiegende Mängel auf, so bat das Bundesmini­
sterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unter Setzung einer angemessenen Nachfrist zur Behe­
bung der Mängel aufzufordern; bei fruchtlosem Verstreichen der gesetzten Frist oder bei offenbarer 
Aussichtslosigkeit einer solchen Aufforderung ist die Entgegennahme der Anzeige mit Bescheid abzu­
lehnen. Ein schwer wiegender Mangel liegt dann vor, wenn die Einhaltung der innerkiIchlichen Vor­
schriften die Bestellung einer anderen Person zur Folge gehabt hätte oder doch zur Folge haben hätte 
können. 

Oekumeniscbe und interreligiöse Beziehungen 

§ 6. Den anerkannten orientalisch-orthodoxen Kirchen ist die Freiheit gewährleistet, mit Kirchen 
und Religionsgesellschaften des In- und Auslandes zusammenzuarbeiten, mit ihnen Gemeinschaften 
(oekumenische und interreligiöse Organisationen) zu bilden und ihnen anzugehören. 

Rechtspersönlichkeit der Gemeinden 

§ 7. (1) Kirchengemeinden der anerkannten orientalisch-orthodoxen Kirchen genießen die Stellung 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, insoweit sie bereits im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bestehen. 

(2) Künftig zu errichtende Gemeinden erlangen auch für den staatlichen Bereich Recbtspersönlich­
keit des öffentlichen Rechts mit dem Tag des Einlangens der vom vertretungs befugten Organ der Kirche 
ausgefertigten Anzeige beim Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, welches das 
Einlangen schriftlich zu bestätigen bat Dieser Anzeige ist die Satzung der Kirchengemeinde gemäß § 4 
Abs. 2 anzuschließen. 

(3) Änderungen in der Person des oder der Vertretungsberechtigten sind ebenfalls dem Bundesmi­
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur anzuzeigen. 

(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat die im 
Abs. 1 genannten Kirchengemeinden nach Anhören des vertretungsbefugten Organs der Kirche binnen 
drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes durch Kundmachung im Bundesgesetzblatt zu 
bezeichnen. Ebenso sind die gemäß Abs. 2 errichteten Kirchengemeinden im Bundesgesetzblatt zu be­
zeichnen. 

MitteUungspflicht 

§ 8. Die Bundesministerin oder der Bundesminister fiir Bildung, Wissenschaft und Kultur hat je­
dermann Auskunft über die Anschrift einer anerkannten Kirche (Kirchengemeinde) und über deren 
nach außen vertretungsbefugte Organe zu erteilen. Ferner ist auf Antrag einer anerkannten Kirche (Kir­
chengemeinde) oder auch sonst von Personen oder Institutionen, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft 
machen, eine Bestätigung darüber auszustellen wer zur Vertretung nach außen befugt ist. 

Abschnitt III 

Schluss bestimmung 

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesministerin oder der Bundesminister 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur betraut. Die Zuständigkeit anderer Bundesminister zur Vollzie­
hung der im § 3 genannten Vorschriften bleibt unberührt. 
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Vorblatt 

Problem 

In Österreich wirken derzeit zwei gesetzlich anerkannte orientalisch~rthodoxe Kirchen. nämlich die 
Armenisch-apostolische Kirche (seit 1972 gesetzlich anerlcannt und somit mit der Stellung einer Kör­
perschaft öffentlichen Rechts ausgestattet) und die Syrisch~rthodoxe Kirche (seit 1988 gesetzlich aner­
kannt). Hinzu kommt noch die seit 1998 "staatlich eingetragene religiöse Bekenntnisgerneinschaft" 
Koptisch~rthodoxe Kirche, der auf Grund des mit 10. Jänner 1998 in Kraft getretenen Bundesgesetzes 
über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften lediglich RechtspersönIicbkeit 
privaten Rechts zukommt. 

Obgleich diese drei Religionsgemeinschaften hinsichtlich ihrer Mitgliederzahl durchaus vergleichbare 
Strukturen aufweisen und auch als Kirchen unbeschadet ihrer jeweiligen kirchenrechtlichen Autonomie 
und Hierarchie im Blick auf ihre Kirchengeschichte "theologisch zu einer Kirchenfamilie" gehören, 
wird eine davon staatskirchenrechtlich - siehe oben - ungleich behandelt. 

Ziel und Inhalt 

Der vorliegende Gesetzentwurf orientiert sich teilweise am Bundesgesetz über äußere Rechtsverhältnisse 
der griechisch~rientalischen Kirche in österreich, BGBl. Nr. 229/1967, fiir die seinerzeit eine ähnliche 
Rechtssituation wie nunmehr fiir die orientalisch-orthodoxen Kirchen bestand. 

Es ist daher nahe liegend, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eine Gleichbehandlung der oben 
genannten drei orientalisch-orthodoxen Kirchen angestrebt und auch bewirkt wird. 

Alternativen 

Ohne Beschlussfassung über den vorliegenden Entwurf bliebe der bisherige Rechtszustand der unter­
schiedlichen staatskirchemechtlichen Stellung der Koptisch-orthodoxen Kirche bestehen. Sie könnte 
erst mit Wirkung vom 12. Juli 2008 durch Verordnung des BMBWK auf Grund des seit 1874 geltenden 
Anerkennunggesetzes die Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts erlangen. 

Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Österreichs 

Eine diesbezügliche Beziehung kann in dieser Angelegenheit nicht erblickt werden. 

Verhältnis zu den Rechtsvoncbriften der Europiischen UDion 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union. 

Dennoch soll auf die 11. Erklärung zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften zu 
den Schlussakten zum Amsterdamer Vertrag hingewiesen werden. wonach die Europäische Union den 
Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen und Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach de­
ren Rechtsvorschriften genießen, achtet und nicht beeinträchtigt. 

Zum Normerzengungsverfahren 
Die Beschlussfassung über ein dem Entwurf entsprechendes Bundesgesetz unterliegt keinen erhöhten 
Beschlussfassungserfordemissen. 
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Erläuterungen 

AUgemeiner Teil 
1. Vorbemerkungen zum System des österreichischen Staatskin:benrechts (Religionsrecbts) 

Die rechtliche Ordnung der Beziehungen zwischen Staat und Religionsgemeinschaften in österreich 
beruht einerseits auf dem Menschenrecht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit und der grund­
rechtlichen Absichenmg des korporativen Wirkens der Religionsgemeinschaften in der Öffentlichkeit 

Neben dem jedermann zukommenden verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf private und öf­
fentliche Ausübung seiner Religion geht das geltende Verfassongsrecht von der Existenz gesetzlich 
anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften (Art. 15 Staatsgrundgesetz 1867) aus. Mit dem Status 
der "gesetzlichen Anerkennung" ist für die betreffenden Kirchen und Religionsgesellschaften die Stel­
lung einer Körperschaft öffentlichen Rechts verbunden. Eine Reihe einfachgesetzlicher Vorschriften 
knüpfen an diesen Status bestimmte Rechtsfolgen zB im Bereich des Schulrechts, des Abgabenrechts, 
des Personenstan<lsrechts, des Rundfunkrechts. 

Neben der Erlangung der Stellung als Körperschaft öffentlichen Rechts fitr Religionsgemeinschaften ist 
durch das mit 10. Jänner 1998 in Kraft getretene Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von reli­
giösen Bekenntnisgemeinschaften, BGBL I Nr. 19, die Möglichkeit eingeräumt worden, dass Religions­
gemeinschaften bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen den Status einer "staatlich eingetrage­
nen religiösen Bekenntnisgemeinschaft" erlangen mit dem die privatrechtliche RechtspersönJichkeit 
verbunden ist. Damit wurde das lange Zeit das österreichische Staatskirchenrecht kennzeichnende "A1-
les-oder-Nichts-Prinzip" beendet, wonach eine Religionsgemeinschaft Rechtspersönlichkeit nur als 
anerkannte Kirche oder Religionsgesellschaft mit öffentlich rechtlicher Stellung erwerben konnte. 

2. Allgemeines zum vorliegenden Gesetzentwurf 

Unter der Sammelbezeichnung "Orientalisch-orthodoxe Kirchen" werden mehrere jurisdiktionell von­
einander unabhängige Kirchen zusammengefasst, welche aus drei Traditionsslrängen eIWachsen: west­
syrisch-antiochenische Tradition (Syrisch-orthodoxe Kirche), alexandrinische Tradition (Koptisch­
orthodoxe Kirche, Äthiopisch-orthodoxe Kirche, Kirche von Eritrea) und die armenische Tradition 
(Annenisch-apostolische Kirche). Im einschlägigen Schrifttum werden sie auch "vorchalzedonensische" 
Kirchen genannt, weil sie die drei Ökumenischen Konzilien bis Chalzedon 451, aber letzteres nicht 
rezipiert haben. 

Mit der Bezeichnung "OrientaIisch-orthodoxe Kirchen" (auch: ,,Altorientalische Kirchen") grenzt man 
diese in der Fachwelt von den "Östlichen orthodoxen Kirchen" der byzantinischen Tradition ab. Diese 
wurden durch das Bundesgesetz vom 23. Juni 1967 über äußere Rechtsverhältnisse der griechisch­
orientalischen Kirche in Österreich, BGBI. Nr. 229, anerkannt, nachdem sie bereits durch das josephini­
sche Toleranzpatent aus der rechtlichen Anonymität herausgehoben wurden. 

Was nun die orientalisch-orthodoxen Kirchen anlangt so ist festzustellen, dass diese wiederum durch 
das soeben zitierte Bundesgesetz nicht erfasst sind, weil sie wegen "bekenntnismäßiger Unterschiede 
nicht in dogmatischer Gemeinschaft mit dem Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel stehen" 
(vgl. 496 BlgStPNR XI. GP). 

Bezüglich der Gruppe der orientaIisch-orthodoxen Kirchen ist folgende rechtliche Situation gegeben: 

2.1. Die Anerkennung der Anhänger der Armenisch-apostolischen Kirche als Religionsgesellschaft 
wurde unter Bezeichnung "Annenisch-apostolische Kirche in österreich" mit Verordnung des 
BMUK vom 12. Dezember 1972, BGBl. Nr. 5/1973; ausgesprochen. 

Auf Grund eines Allerhöchsten Handschreibens vom 19. Juni 1783 war nämlich den Armeniern in 
der Bukowina die öffentliche Religionsausübung garantien worden; dieser Anordnung des Monar­
chen kam Gesetzesrang zu. Da diese Anerkennung in weiterer Folge auf alle im Reichsrat vertrete­
nen Königreiche und Länder bezogen wurde, erfolgte speziell anlässIich der Errichtung einer Wie­
ner annenischen Gemeinde im ausgehenden 19. Jhdt. keine neuerliche staatliche Anerkennung. Es 
musste also davon ausgegangen werden, dass die Armenisch-apostolische Kirche jedenfalls bis 
zum Jahre 1918 auch auf dem Gebiet der Republik Österreich als eine gesetzlich anerkannte Reli­
gionsgesellschaft behandelt wurde. Im Hinblick auf das im Art. 18 B-VG normierte Legalitätsprin­
zip und um den Armeniern ihre bisherige Stellung zu bewahren erschien daher die Erlassung einer 
Rechtsverordnung nach dem Anerkennungsgesetz erforderlich (siehe ÖAKR 24 (1973) 50 ff.). 
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2.2. Die Anerkennung der Anhänger der Syrisch~rthodoxen Kirche als ReligionsgeseJJscbaft wurde 
unter der Bezeichnung "Syrisch-orthodoxe Kirche in österreich" mit Verordnung des Bundesmjnj­
sters für Unterricht, Kunst und Sport vom 25. Feber 1988, BGBI. Nr. 129, ausgesprochen. Auch für 
diese Kirche bot das Anerkennungsgesetz 1874 die rechtliche Grundlage, weil durch die Zuwande­
rung von syrisch-orthodoxen Christen aus der Türkei anfangs der 70er-Jahre, deren FamiliengrüD­
dungen und ihrem erwarteten ständigen Verbleib in österreich der Bestand zumjndest einer Kul­
tusgemeinde gesichert schien. 

3. Zielsetzung des vorliegenden Gesetzentwurfes 

3.1. Die Koptisch-orthodoxe Kirche in österreich 

Die Koptisch~rthodoxe Kirche ist die ursprünglich christliche Kirche Ägyptens und stellt gegen­
wärtig die größte christliche Minderheit im nahen und mittleren Osten dar, weltweit etwa 8 bis 
10 Mill. Mitglieder. 

In österreich leben seit 1976 Anhänger dieser Kirche, die nach ihrem kanonischen .Recht der 
Mutterkirche in Ägypten zugehören. Die Koptisch-orthodoxe Kirche in ihrer Gesamtheit win:l von 
Papst Shenouda lli. als 117. Nachfolger des hl. Markus vom Patriarchensitz in Alexandrien gelei­
tet. 

Die mittlerweile etwa 3000 Anhänger der Koptisch~rthodoxen Kirche in österreich - auf Grund 
des Ergebnisses der Volkszählung 2001 haben 1633 Personen ihre Zugehörigkeit auf dem Erbe­
bungsformular ausdIücklich vermerkt - bemühten sich seit 1985 um die Anerkennung als Religi­
onsgesellschaft, die vor allem mit dem Hinweis auf eine zu geringe Mitgliederzahl nicht edolgte. 
obgleich etwa die Syrisch-orthodoxe Kirche in Österreich oder andere seit längerer Zeit anerkannte 
Religionsgesellschaften keine nennenswert größere Zahl von Anhängern aufweisen. 

3.2. Das Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften - Bek­
GemG (BGBt. I Nr. 19/1998) 

Bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes (10. Jänner 1998) war für Religionsgemeinschaften 
der Erwerb einer speziellen Rechtspersönlichkeit nur im Wege einer Anerkennung durch Vcront­
nung auf Grund des Anerkennungsgesetzes 1874 oder durch Anerkennung unmittelbar durch Bun­
desgesetz möglich. 

(So wurden schon in der Vergangenheit einige Religionsgemeinschaften durch ein eigeues Gesetz 
im formellen Sinn anerkannt und erlangten dadurch die Stellung einer Körperschaft ölfendichen 
Rechts. Es ist dies neben der .. historisch anerkannten" Röm.kath. Kirche mit ihren Riten. die 
Evangelische Kirche A u. H B~, die Griechisch~rienta1ische Kirche, die Israelitische Religicmsge­
sellschaft und der Islam). 

Die Anerkennungsform durch Gesetz wurde aus rechtlichen Gründen notwendig, weil eine Aner­
kennung in der Rechtsform der Verordnung im Hinblick auf die besondere innere Vafasstbeit die­
ser ReligionsgemeiDscbaften nicht zulässig war. 
Allerdings ist hinsichtlich der staatlichen Rechtswirkung clCr Anerkennung (Stellung einer KöJper­
schaft öffentlichen Rechts), ob durch Gesetz oder durch Verordnung, kein essenzieller Unterschied. 
Was nun die staatskirchenrechtliche Stellung der Koptisch-orthodoxen Kirche betriftl so erlangte 
diese mit 11. Juli 1998 lediglich die privatrechtliche Rechtspersönlichkeit als "staatlich cin8etrage­
ne religiöse Bekenntnisgemeinschaft" , weil das BekGemG die gesetzliche Anerkennung und die 
damit verbundene Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts davon abhängig macht, dass ei­
ne die gesetzliche Anerkennung als Kirche oder Religionsgesellschaft ansttdJendc Religionsge­
meinschaft (religiöse Bekenntnisgemeinschaft) u.a. mindestens 10 Jahre als religiöse Bekenntnis­
gemeinschaft iS dieses Bundesgesetzes besteht. Diese Voraussetzung würde die Koptisch­
orthodoxe Kirche erst mit 11. Juli 2008 edüllen. 

Im Hinblick auf die gebotene Gleichbehandlung der Koptisch-orthodoxen Kirche im Sinne der das 
österreichische Staatskirchenrecht kennzeichenden ,.formellen Parität" als spezielle Ausprägung 
des Gleichheitssatzes mit der bereits vor Jahren gesetzlich anerkannten Armenisch-apostoliscben 
Kirche und der Syrisch~rthodoxen Kirche, die sich allesamt unbeschadet ihrer kanonischen Ei­
genständigkeit in ihrer Glaubenslehre nicht unterscheiden, erfolgt im Falle der parlamentarischen 
Beschlussfassung dieses Entwwfes die gesetzliche Anerkennung der Koptisch-orthodoxen Kirche 
in österreich. Dadmch wird ein Rechtszustand geschaffen, der nicht nur der jeweiligen iDner­
kirchlichen Verfassung der orientalisch-orthodoxen Kirchen Rechnung trägt. sondern von der 
Warte der zu bedenkenden Regelungsbereiche in den äußeren Angelegenheiten für diese Kirchen 
in Österreich - so wie seinerzeit das Bundesgesetz über äußere Rechtsverhältnisse der griechisch-

-. 
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orientalischen Kirche in österreich, BGBl. Nr. 229/1967 - ein einheitliches besonderes Staatsldr­
chenrecht schafft. 

3.3. Der Titel des Gesetzentwwfes weist darauf hin, dass die äußeren Rechtsverhältnisse der orienta­
lisch-orthodoxen Kirchen geregeh werden und daher bezieht sich der Entwwf ausschließlich auf 
diese Kirchen; er lässt die kirchliche Autonomie im Sinne des Art. IS des Staatsgrundgesetzes 
1867 unberührt. 

4. Kosten 

Durch das Inkrafttreten eines dem vorliegenden Gesetzentwurf entsprechenden Bundesgesetzes werden 
für den Bund keine Kosten verursacht. 

Da jedoch auf Grund des § 1 Abs. I des ReJigionsunterrichtsgesetzes für Schiller, die (dann) der gesetz­
lich anerkannten Koptisch-orthodoxen Kirche angehören der ReligioßSUDterricht ihres Bekenntnisses 
als Pflichtgegenstand an den öffentlichen und an den mit dem OOentlichkeitsrecht ausgestatteten Schu­
len zu fUhren ist, kann nicht von vornherein jegliche Kostenwirksamkeit in diesem Zusammenhang 
verneint werden. Dies allerdings auch nur dann, wenn die Kirche tatsächlich einen schulischen Religi­
onsunterricht anbieten würde. Fest steht jedoch, dass schon derzeit nicht alle gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsgesellschaften von dem ihnen korporativ zustehenden Recht auf Führung des 
Religionsunterrichts in den öffentlichen Schulen Gebrauch machen; dies trifft im vorliegenden Zusam­
menhang insbesondere auf die Armenisch-apostolische Kirche zu. Außerdem sieht der GesetzentwuIf -
und dies unter Beachtung des Art. 15 Staatsgrundgesetzes - die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vor­
gehens aller gesetzlich anerkannten orientalisch-orthodoxen Kirchen im Zusammenhang mit der Besor­
gung des Religionsunterrichts (§ 2 ReJigionsunterrichtsgesetz) vor, woraus sich jedenfalls ein den 
Grundsätzen der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit entsprechender Einsatz von Religionslehrern ergäbe. 

5. Kompetenzrecbtliche Grundlage 
Ein dem Entwurf entsprechendes Bundesgesetz gründet sich kompetenzrechtlich auf Art. 10 Abs. 1 Z 13 
B-VG (Angelegenheiten des Kultus). 

Besonderer Teil 
Zu § 1: 

Wie bereits im Allgemeinen Teil ausgeführt wurde ist es das Ziel des Gesetzentwurfes die Koptisch­
orthodoxe Kirche - so wie die bereits anerkannte Armenisch-apostolische Kirche und die Syrisch­
orthodoxe Kirche - anzuerkennen und ihr somit die Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts 
einzuräumen. Der Absatz 1 trägt dem insofern Rechnung als er die Tatsache der bereits vor Jahren er­
folgten Anerkennungen bestätigt. Der Abs. 2 normiert die Anerkennung der Koptisch-orthodoxen Kir­
che, die bisher den Status einer ,.,staatlich eingetragenen Bekenntnisgemeinschaft" innehatte. 

Zu§l: 

Die orientalisch-orthodoxen Kirchen unterscheiden sich hinsichtlich ihres dogmatischen Lehrgutes 
nicht, dennoch unterstehen sie unterschiedlichen Patriarchaten und weisen eigenständige Hierarchien 
auf, die miteinander in keinem jurisdiktioneIlen Beziehungsgefuge stehen. Unbeschadet dieser jurisdik­
tionell-hierarchischen Eigenständigkeit soll die Schaffimg einer Kirchenkommission mit VeIbeteIn 
aller in österreich anerkannten orientalisch-orthodoxen Kirchen ein gemeinsames Vorgehen in jenen 
Bereichen gewährleisten in denen diesen Kirchen aufgrund der Anerkennung besondere Rechte einge­
räumt sind: es handelt sich um Fragen des ReligioßSUDterrichts und dabei insbesondere um die Gestal­
tung des Lehrplans, die im Unterricht verwendeten Unterrichtsmittel und die Qualifizierung der ReJigi­
onslehrer. Das sogenannte ,,kirchliche Begutachtungsrecht" soll - dem Wortlaut der rezipierten Bestim­
mung des Protestantengesetzes entsprechend - kein unbeschränktes sein, sondern sich auf jene Gesetz­
entwürfe und Verordnungen beziehen, die die äußeren Angelegenheiten der orientalisch-orthodoxen 
Kirchen gestalten. Der Abs. 2 lit. c hebt einen diesbezüglich speziellen Fall ausdrücklich hervor. 

Festzuhalten ist noch, dass nach der Konzeption des Entwurfes dieser Kirchenkommission keine eigene 
Rechtspersönlichkeit zukommen soll, weil dies im Hinblick auf ihre Aufgabenstellung auch nicht erfor­
derlich ist bzw. der Erfolg ihrer Tätigkeit nicht davon abhängig ist, dass ihr Rechtspersönlichkeit zu­
kommt. 

Zu§3: 

Dem Grundsatz der Parität im Verhältnis zur rechtlichen Stellung der anderen gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsgesellschaften wird durch Abs. I Rechnung getragen. So sind gemäß Abs. 1 die 
dort genannten Bestimmungen des Bundesgesetzes über äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen 
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Kirche sinngemäß auf die orientalisch-orthodoxen Kirchen anzuwenden. Allerdings wird diese Anwen­
dung im Hinblick auf sachlich gebotene Differenzierungen zwischen den gesetzlich anerkannten Kir­
chen und Religionsgesellschaften (Grundsatz der materiellen Parität) durch Abs. 2 modifiziert. So ist 
bezüglich einer eigenen organisatorisch verfassten Militärseelsorge festzustellen. dass diese im Sinne 
des § 14 des Wehrgesetzes einer Beschlussfassung durch die Bundesregierung bedürlte. Angesichts der 
Mitgliederzahl der anerkannten orientalisch-orthodoxen Kirchen ist es verständlich, dass die Errichtung 
einer eigenen Militärseelsorge derzeit nicht geboten ist. 

§ 3 Abs. 3 ist eine Folge der staatsgrundgesetzlich gewährleisteten kirchlichen Autonomie zu der auch 
die Einhebung von Kultusbeiträgen zählt. Diese Bestimmung bietet keine Rechtsgrundlage filr eine 
sogenannte politische Exekution, das ist die staatliche Mithilfe bei zwangsweiser Eintreibung rückstän­
diger Kirchenbeiträge, und sie eröffnet auch nicht die Klagbarkeit derartiger Beiträge vor den ordentli­
chen Gerichten. Im übrigen orientiert sich diese Regelung am § 7 Abs. 3 erster Satz des Bundesgesetzes 
vom 23. Juni 1967, BGBL Nr. 229, über äußere Rechtsverhältnisse der griechisch-oriemaJischen Kirche 
in Österreich. 

Zu § 4 AbI. 1: 

Der Abs. 1 regelt die materiellen Mindestvoraussetzungen der KirchenveIfassung einer orientalisch­
orthodoxen Kirche, wobei zu bemerken ist, dass ja schon derzeit alle drei im § I genannten KiIcben der 
Kultusbehörde Statuten (Verfassungen) zur Genehmigung vorgelegt haben, die allesamt als frei von 
Gesetzwidrigkeiten genehmigend m Kenntnis genommen wurden. Dies erfolgte seinerzeit aufgnmd des 
Anerkennungsgesetzes 1874 bezüglich des Statuts der Armenisch-apostolischen Kirche und des Statuts 
der Syrisch-orthodoxen Kirche. Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Rechtspersönlichkeit als staat­
lich eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaft durch die Koptisch-orthodoxe Kirche in Osterreicb 
wurden die vorliegenden Statuten ebenfalls einer Prüfung im Sinne des § 5 des Bundesgesetzes über die 
Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften unterzogen und als unbedeDklich beur­
teilt. 

Zu § 4 AbI. 2: 

Im Gegensatz zu Abs. 1, der bestehendes Recht kodifiziert, sieht Abs. 2 die gmndsatzliche Möglichkeit 
vor innerhalb einer anerkannten orientalisch-orthodoxen Kirche in Österreich Kirchengemeinden als 
eigene Rechtspersonen in der Verfassung vorzusehen. Dies kann insofern von Bedeutung sein als es von 
der Kirchenleitung unter Bedachtnahme auf die Zahl und den Wohnsitz der Kirchenmitgliedcr als er­
forderlich erachtet wird - etwa um Seelsorgeaufgaben effizienter wahrnehmen m können - eigene Kir­
chengemeinden zu errichten. denen dann auch - unbeschadet der geistlichen Jurisdiktion - die Wahr­
nehmung gemeindeautonomer Angelegenheiten zukommt. Nähere Fest1egungen sind in den Satzungen 
der Kirchengemeinde zutreffen. 

Zu §S: 

Diese Bestimmung ist im wesentlichen dem § 9 des Bundesgesetzes über äußere Rechtsverhältnisse der 
griechisch-orientalischen Kirche in österreich nachgebildet. Für kirchliche Organe wird seitens des 
Staates nicht die österreichische Staatsbürgerschaft verlangt:; es bleibt jedoch der Verfassung bzw. den 
Satzungen der Kirchengemeinde (§ 4) überlassen, ob diese eine solche Voraussetzung festlegen. 

Eine dem Abs. 2 entsprechende Regelung findet sich bereits in anderen staatskirchenrechtlichen Nor-
men. 

Abs. 5 sieht ein spezielles Verfahren bei Feststellung von Mängeln vor wobei auf das Erfordernis der 
Rechtsstaatlichkeit Bedacht genommen wurde. 

Zu §6: 

Grundsätzlich ist dem konfessionell neutralen Staat jede Form von ökumenischer Religionspolitik ver­
wehrt. Eine Behinderung ökumenischer Beziehungen würde fundamental in die gewährleistete Religi­
onsfreiheit eingreifen filr die das Selbstbestimmungrecht der Religionsgemeinschaften essentiell ist. Es 
ist eine genuine Ausdrucksform dieses Selbsbestimmungrechts, dass Religionsgemeinschaften ihr Ver­
hältnis meinander (neu) bestimmen können. Andererseits sollte nicht übersehen werden. dass auch der 
konfessionell neutrale Staat im Sinne einer ihm zukommenden "vorsorgenden Neutralität" durchaus ein 
Interesse an ökumenischer Gesinnung haben kann, da diese letztlich über die Beziehungsehene zwi­
schen Kirchen und Religionsgemeinschaften friedensstiftende Impulse filr die Zivilgesellschaft bewiIkt. 

Insofern besagt der § 6 des Entwurfes mehr oder weniger eine Selbstverständlichkeit 
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Zu §7: 

Es ist Wesensmerkmal des Selbstbestimmungsrechts einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religi­
onsgesellschaft, dass sie ihren inneren Aufbau frei gestalten kann; dazu gehört auch die Entscheidung, 
ob Kirchengemeinden mit einem jeweils auch zu bestimmenden örtlichen Wirkungsbereich enichtet 
werden sollen. Dies ist - siehe § 4 des Entwurfes - eine grundsätzliche Frage der inneren Kirchenverfas­
sung. Diese Kirchengemeinden sind Teile der jeweiligen orientalisch-orthodoxen Kirche, sie haben 
grundsätzlich Anteil an deren präpositiver Existenz und sie leiten daher ihren rechtlichen Bestand nicht 
vom Staat als dessen juristische Geschöpfe ab. 

Lediglich die Bewertung ihres äußeren Rechtsstatus als mit Körperschaften öffentlichen Rechts gleich­
stehend ist normative Aussage dieser Entwurfsbestimmung, die sich etwa auch im Bundesgesetz über 
äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche und im Bundesgesetz über äußere Rechtsverhält­
nisse der griechisch-orientalischen Kirche findet. 

Zu §8: 

Mit dieser Bestimmung, die dem § 10 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Rechtspersönlichkeit von 
religiösen Bekenntnisgemeinschaften nachgebildet ist, wird der im Auskunftspflichtgesetz statuierten 
allgemeinen umfassenden Auskunftspfiichl entsprochen. 

Zu §9: 

§ 9 enthält die im Hinblick auf das Bundesministeriengesetz differenzierende Vollzugsldausel. 
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